
1

Daniela Lehrer

Von: Bauleitplanung <bauleitplanung@ericsson.com>

Gesendet: Dienstag, 1. April 2025 08:34

An: Daniela Lehrer

Betreff: RE: Kleinrinderfeld, BPL „Wohnanlage Kirchheimer Straße“, Beteiligung TÖB § 4 

Abs. 2 BauGB

DNR: 233908

fsProjekt: 2327

Sehr geehrte Frau Lehrer, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema 
Trassenschutz zu bearbeiten. 
 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder 
spezielle Planungsvorgaben. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes 
der Deutschen Telekom.  
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) ausschließlich per Email an 
die:  bauleitplanung@ericsson.com 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Heike Peckelhoff 
 
Ericsson Services GmbH 
 
 

From: Daniela Lehrer <lehrer@ib-arz.de>  
Sent: Friday, 28 March 2025 13:59 
To: info@kleinrinderfeld.bayern.de 
Cc: Alisa Baumeister <baumeister@ib-arz.de> 
Subject: Kleinrinderfeld, BPL „Wohnanlage Kirchheimer Straße“, Beteiligung TÖB § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Gemeinde Kleinrinderfeld,  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnanlage Kirchheimer Straße“ 

Förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.07.2024 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Wohnanlage Kirchheimer Straße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Dieser wurde am 15.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Vorentwurf, mit Stand vom 02.10.2024 wurde in der Sitzung vom 17.10.2025 durch den Gemeinderat gebilligt. Die Bekanntmachung 
der Billigung und der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs.1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte am 25.10.2024. Die frühzeitige 
Beteiligung zum Vorentwurf fand im Zeitraum vom 28.10.2024-29.11.2024 statt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.03.2025 
den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnanlage Kirchheimer Straße“ in der Fassung vom 27.02.2025 gebilligt. Es 
folgt nunmehr die förmliche Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB: 

Im Zuge der Minimierung von Papierausdrucken sind die Unterlagen zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB als PDF-Dateien ab 
Montag, den 31.03.2025 auf der Internetseite der Gemeinde Kleinrinderfeld unter  


